
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-21/03047-81 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG in Verbindung mit § 32 Abs. 1 Nr. 6 

ARegV sowie in Verbindung mit § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 5 ARegV 

wegen Festlegung zur Bestimmung des Qualitätselements 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika­

tion, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Stefan Albrecht 

gegenüber der Oberhausener Netzgesellschaft mbH, Danziger Str. 31 , 46045 Oberhausen, 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber ­



am 05.11 .2021 beschlossen: 

1. 	 Der kalenderjährlichen Erlösobergrenze des Kalenderjahres 2022 wird 

2. 	 Die Ermittlung des netzbetreiberindividuellen Qualitätselements erfolgt unter An­

wendung der mit Beschluss vom 02.12.2020 (Az. BK8-20/00003-A (Bund)) festge­

legten Methodik. 

3. 	 Aus den ermittelten Kennzahlen wird für die Niederspannungsebene und die Mit­

telspannungsebene jeweils ein individueller, arithmetischer Mittelwert über die Ka­

lenderjahre 2018, 2019 und 2020 gebildet. 

4. 	 Entsprechend der Vorgaben der Methodikfestlegung vom 02.12.2020 (Az. BK8­

20/00003-A (Bund)) erfolgt die Bestimmung der Lastdichte sowie des SAIDI als 

Durchschnittswert der Kalenderjahre 2018, 2019 und 2020. 

5. 	 Zur Ermittlung der Zuschläge (Bonus) und Abschläge (Malus) auf die zulässige Er­

lösobergrenze wird entsprechend der Vorgaben der Methodikfestlegung vom 

02.12.2020 (Az. BK8-20/00003-A (Bund)) die Differenz zwischen dem errechneten 

Referenzwert und der individuellen Kennzahl der entsprechenden Netzebene des 

Netzbetreibers mit der durchschnittlichen Anzahl der Letztverbraucher der Kalen­

derjahre 2018 bis 2020 und mit dem Monetarisierungsfaktor (vgl. Ziffer 6) multipli­

ziert . 

6. 	 Der Monetarisierungsfaktor m beträgt 0,25 €/min/Letztverbraucher/a . 

7. 	 Die Kappung der Erlösauswirkung wird bei 4 % der Erlösobergrenze des Kalender­

jahres 2020 abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten und falls vorhan­

den abzüglich der Kosten für die l\letzebenen Höchstspannung, Umspannebene 

HöS/HS, Hochspannung und die Umspannebene HS/MS vorgenommen. 

8. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

­
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Gründe 

1. 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 6 ARegV von Amts wegen ein 

Verfahren zur netzbetreiberindividuellen Bestimmung des Qualitätselements eingeleitet. 

Hiermit wird das sich für das Kalenderjahr 2022 ergebende individuelle Qualitätselement 

festgelegt. 

Für die Bestimmung des Qualitätselements hat die Bundesnetzagentur am 03.03.2021 eine 

Festlegung zur Datenerhebung getroffen. Alle Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen im 

Sinne des § 3 Nr. 3 EnWG, die kein geschlossenes Verteilernetz nach § 110 EnWG betrei­

ben oder die in der dritten Regulierungsperiode nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 

ARegV teilnehmen sowie nicht nach § 1 Abs. 2 ARegV von der Anwendung der Anreizre­

gulierungsverordnung ausgenommen sind, wurden gemäß der Festlegung über die Daten­

erhebung zur Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit 

Strom (AZ. BK8-21/001-A (Bund)) vom 03.03.2021 aufgefordert, die Kennzahlen zu den 

Versorgungsunterbrechungen sowie zusätzliche Daten zur Bestimmung der Referenzwerte 

und der Bestimmung der monetären Auswirkung (Bonus/Malus) auf die individuelle Erlös­

obergrenze elektronisch an die Bundesnetzagentur zu übermitteln. 

Weiterhin hat die Beschlusskammer die Festlegung über die nähere Ausgestaltung und das 

Verfahren zur Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit für 

Elektrizitätsverteilernetze nach den §§ 19 und 20 ARegV für die Jahre 2021 bis 2023 (Me­

thodikbeschluss) vom 02.12.2020 getroffen (Az. BK8-20/00003-A (Bund)). 

Die vorgenannten Festlegungen berücksichtigen die Erkenntnisse aus den vorangegange­

nen Qualitätsregulierungsverfahren. Zudem wurden die Erkenntnisse aus drei Gutachten, 

welche im Auftrag der Bundesnetzagentur erstellt wurden, berücksichtigt: 

• 	 „Gutachten zur Konzeptionierung und Ausgestaltung des Qualitäts-Elementes (Q­

Element) im Bereich Netzzuverlässigkeit Strom sowie dessen Integration in die Er­

lösobergrenze" der Consentec Consulting für Energiewirtschaft und -t~chnik GmbH 

in Kooperation mit der Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anlagen und Strom­

wirtschaft e. V. und Frontier Economics Limited vom 20.10.2010 (im Folgenden Aus­

gangsgutachten genannt), 
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• 	 „Bestimmung der Referenzwerte für das Qualitätselement 2017-2018" der Consen­

tec GmbH vom 22.02.2017 (im Folgenden Folgegutachten genannt) und 

• 	 „Gutachten zur Konzeptionierung eines Qualitätselements" der E-Bridge Consulting 

GmbH, des ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und der 

FGH - Forschungsgemeinschaft für elektrische Anlagen und Stromwirtschaft e. V. 

vom 10.01 .2021 (im Folgenden E-Bridge-Gutachten).1 

Unter Rückgriff auf die Festlegung über die Datenerhebung zur Bestimmung des Qualität­

selements hinsichtlich der Netzzuverlässigk1eit Strom (AZ. BK8-21/001-A) vom 03.03.2021 

und die Festlegung über die nähere Ausgestaltung und das Verfahren zur Bestimmung des 

Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsverteilernetze nach 

den §§ 19 und 20 ARegV für die Jahre 2021 bis 2023 (Methodikbeschluss) vom 02.12 2020 

(Az. BK8-20/00003-A (Bund)) wird die Festlegung zur Bestimmung des individuellen Qua­

litätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom für das Kalenderjahr 2022 getrof­

fen. 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 20.09.2021 Gelegenheit 

gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigten Entscheidung der Be­

schlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 04.10.2021 mitgeteilt, 

dass er zur beabsichtigten Entscheidung keine Stellungnahme abgibt. 

Oie Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde 

gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das Bundeskar­

tellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG betei­

ligt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. 

111. 

Der Beschluss ist rechtmäßig . Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen 

Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 

02.09.2021 , C-718/18. Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss liegt vor. Der Beschluss ist 

formell und materiell rechtmäßig . 



1. 	 Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hinter­

grund des Urteils des Europäßschen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C­

718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen Rechts in 

Form der normativen Regulierung , soweit diese im vorliegenden Verfahren Anwendung fin­

den und von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 02.09.2021 , C­

718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als „normative Regulierung" 

werden im Allgemeinen solche Regeln des nationalen Gesetz- und Verordnungsgebers 

(z.B. in StromNEV, GasNEV und ARegV) be~zeichnet, die konkrete methodische und mate­

rielle Vorgaben für die Regulierung durch die Bundesnetzagentur enthalten. Die Pflicht zur 

Anwendung dieser nationalen Vorgaben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch ange­

sichts der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Ver­

ordnungsgeber außer Kraft gesetzt oder neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichts­

hof bereits entschieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn . 60 ff. , siehe 

auch OLG Düsseldorf vom 11.02.2021, Vl-~i Kari 10/19 [V], S. 10ff., OLG Düsseldorf vom 

28.04.2021, Vl-3 Kart 798/19 [V], S. 72 ff., OLG Schleswig vom 11 .01.2021, 53 Kart 1/18, 

S. 27 ff.). 

1.1. 	 Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass die norma­

tive Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute 

Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten aus­

schließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die 

Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt 

wurden. Insoweit hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der 

die Kommission Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehe­

nen ausschließlichen Zuständigkeiten der NIRB verletzt, indem es im deutschen Recht die 

Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den An­

schluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren 

Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen 

habe. 

1.2. 	 Reichweite der Entscheidung 

Der Europäische Gerichtshof hat aber wede~r über die Zuständigkeitsfragen hinausgehend 

einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen Regulierung gegen 

EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage geäußert, ob die normative 
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Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale Gesetz- und Verordnungsgeber 

den festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwendbar ist. Der EuGH hat sich insbesondere 

auch nicht explizit zu der Frage geäußert, ob die Richtlinienbestimmungen über die aus­

schließliche Zuständigkeit unmittelbar anwendbar sind . 

1.3. Keine Nichtigkeit des nationalen Rechts 

Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach den Grundsät­

zen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der Verstoß einer nationa­

len Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, 

EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze des Anwendungsvorrangs des Uni­

onsrechts vor nationalem Recht zu beachten. 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normativen Regu­

lierung aus. Der Europäische Gerichtshof sieht zwar sowohl in der an die Bundesregierung 

gern. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung ':'on Zuständigkeiten, als auch in den bindenden 

Vorgaben der normativen Regulierung eine mit den oben genannten Richtlinien unverein­

bare Beschränkung der ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbe-' 

hörde (EuGH a.a.O., Rz. 101 f., 115 f.). Eine Umdeutung der nationalen Vorgaben in nicht 

bindende Programmsätze, die die ausschließliche Zuständigkeit der Regulierungsbehörde 

nicht beeinträchtigen, kommt angesichts des eindeutigen Wortlauts, der Systematik und 

des Regelungszwecks der Vorschriften der normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht 

(Verbot der contra legem-Auslegung, BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, 

Rn 66 ff.). 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, die Vor­

schriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwendungsvorrang 

besagt, dass eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar geltenden Regelung des 

Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behörden und Gerichten nicht angewendet 

werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 40; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 

EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Hn. 69 f.). Dieser Grundsatz gilt jedoch nur, so­

weit unmittelbar anwendbares Unionsrecht betroffen ist (EuGH, Urteil vom 24.06.2019, C­

573/17, Rn. 62). Die normative Regulierung verstößt nicht gegen unmittelbar anwendbares 

Unionsrecht. Die hier maßgeblichen Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zu­

ständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, mit denen die Vorgaben der normativen 

Regulierung unvereinbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar. 
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1.4. Keine unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinie 

Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, müssen spezifi­

sche Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71. EL August 2020, 

Art. 288 Rn. 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmittelbaren Anwendbarkeit 

einer nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlinienbestimmung nach Ablauf der 

Umsetzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinreichend genau und inhaltlich unbedingt ist. 

Zudem können die Bestimmungen einer Richtlinie grundsätzlich nur Rechte, aber keine 

Pflichten eines Einzelnen begründen (sog. Belastungsverbot). Insofern kommt auch eine 

objektive unmittelbare Wirkung vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

1.4.1. Unionsvorschriften inhaltlich nicht unbedingt 

Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich unbedingt, 

wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist und zu ihrer 

Durchführung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der Unionsorgane oder 

der Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienb1::istimmungen über die ausschließliche Zustän­

digkeit sind nicht als inhaltlich unbedingt anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im nati­

onalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung als auch 

die für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bundesnetzagentur hat 

nach nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vorgaben der normativen Re­

gulierung anzuwenden und ggf. unter Rückgriff auf § 29 EnWG je nach Festl.egungser­

mächtigung weiter auszugestalten und zu konkretisieren. Sie hat aber mangels entspre­

chender Aufgabenzuweisung durch den Gesetzgeber nicht die übergeordnete, allgemeine 

und uneingeschränkte Befugnis, die ihr nach den Richtlinien vorbehaltenen Aufgaben voll­

umfänglich und selbständig auszuüben (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 105) beispielsweise also die 

Methoden oder Bedingungen für den Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen 

oder zu genehmigen (vgl. nur § 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden 

mitgliedstaatlichen Aufgabenzuweisung bedarf, entspricht im Übrigen auch dem europäi­

schen Leitbild, wonach die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Regulierungsbehörden mit 

spezifischen Zuständigkeiten verpflichtet sind (vgl. Erwägungsgrund 33 der Richtlinie 

2009/72/EG bzw. Erwägungsgrund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die Mitgliedstaaten ver­

fügen bei der Organisation und Strukturierung der Regulierungsbehörde zwar über eine 

Autonomie, haben diese aber unter vollständiger Beachtung der in den Richtlinien festge­

legten Ziele und Pflichten auszuüben und insoweit sicherzustellen, dass die Regulierungs­

behörde bei der Ausübung der ihr vorbehaltienen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen au­

tonom treffen kann (vgl. EuGH, a.a.O., Rz. 119). Dieser Befund wird auch durch das in der 
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Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs mündende Vertragsverletzungsverfahren be­

stätigt: Gegenstand der Rüge durch die Europäische Kommission war nicht die fehlerhafte 

Ausübung einer nach nationalem Recht bereits ordnungsgemäß zugewiesenen ausschließ­

lichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, sondern der Umstand, dass eine 

den Richtlinien entsprechende umfassende Aufgabenzuweisung an die nationale Regulie­

rungsbehörde im nationalen Recht bislang nicht erfolgt ist (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 88). Viel­

mehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzuweisung vor (EuGH, a.a.O., Rz. 130); diese 

kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert werden, der dann die noch möglichen 

Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten vorsehen kann (EuGH a.a.O., Rz. 126, 127). 

1.4.2. Belastung Einzelner verboten 

Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner verbunden, 

sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver Rechte keine Voraus­

setzung für eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorliegend wegen des Verstoßes 

gegen objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch fehlen würde) , allerdings gilt das Be­

lastungsverbot. Wenn der Bundesnetzagentur aus einer unmittelbaren Anwendung der 

Richtlinie weitergehende oder jedenfalls anders ausgestaltete Kompetenzen zukämen, 

könnte sich dies je nach Einzelfall zugunsten, aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter 

auswirken. Daraus wiederum könnten sich Belastungen ergeben, die nach Auffassung des 

Bundesgerichtshofs nur durch das europäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen 

begründet werden können, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom 

08.10.2019, EnVR 58/18, Rn . 73) . 

Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als Ermäch­

tigungsgrundlage ergeben. Dies wäre europarechtlich unzulässig. Sofern die Richtlinienbe­

stimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich unbedingt anzusehen wä­

ren, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als Ermächtigungsgrundlage auch 

für belastende Regulierungsentscheidungen herangezogen werden . . Anders als in den vom 

Europäischen Gerichtshof entschiedenen F,ällen, in denen er eine unmittelbare Belastung 

durch Richtlinienrecht verneinte, weil die Belastung erst durch ein Verwaltungsverfahren 

auf Basis nationalen Rechts eintrat, würden vorliegend die Richtlinienbestimmungen als 

solche unmittelbar gegenüber den Betroffenen herangezogen werden und als materiell­

rechtliche Befugnisnormen für belastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsent­

scheidungen fungieren. Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier einschlägige Judika­

tur, in der der EuGH es für europarechtskonform eingestuft hätte, dass eine Richtlinienbe­

stimmung als eigenständige Ermächtigungs!~rundlage für Eingriffe in Rechte des Einzelnen 

herangezogen werden darf. 
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1.4.3. Keine objektive unmittelbare Wirkung des Unionsrechts 

Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen bezo­

gen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europäische Ge­

richtshof hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbestimmungen anerkannt, 

aus denen sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten ergeben . Konkret ging es bei­

spielsweise um die nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzte Pflicht der zuständigen 

Behörde zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines Geneh­

migungsverfahrens . für die Errichtung eines Wärmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 

11.08.1995, C-431/92 - Wärmekraftwerk Großkrotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zu­

ständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben, von dieser Zu­

ständigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Zielsetzungen der Richtlinien hinreichend 

Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wärmekraftwerks Großkrotzenburg ist 

diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht inhaltlich unbedingt. Im vom Europäischen Ge­

richtshof entschiedenen Fall konnte die zuständige Behörde der Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohne \/Veiteres nachkommen, weil diese als unselbst­

ständiger Bestandteil des nach nationalem Recht vorgesehenen und ihr bereits zugewie­

senen Genehmigungsverfahrens durchzuführen war. Demgegenüber kann die Bundes­

netzagentur die ihr nach den Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschl ießliche Zu­

ständigkeit erst ausüben, wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht ein­

geräumt werden (siehe oben). 

1.5. Interessenabwägung 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar anwendbar 

sind, sprechen aus Sicht der Besch[usskammer weitere erhebliche Gründe dafür, die Vor­

gaben der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur Anwendung zu bringen. Die 

Nichtanwendung der normativen Regulierung in der Übergangszeit würde zu einem Zu­

stand führen, der mit den Zielsetzungen der genannten Richtlinien erst recht unvereinbar 

wäre (so auch BGH, Beschluss vom 08.10.~~019, EnVR 58/18, Rn. 76). 

Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Festlegung 

der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit ausreichendem Vor­

lauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richt­

linie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Diesem Gebot der ex 

ante-Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig zu einem großen Teil über die Vorgaben 

der normativen Regulierung Rechnung getragen. Die normative Regulierung strukturiert die 
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Methoden für die Berechnung der Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen Bedingungen 

für den Netzanschluss und den Netzzugan~1 fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflich­

ten für Netzbetreiber und andere Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den 

Richtlinien geforderten transparenten und vorhersehbaren, verlässlichen Regulierungsrah­

men. Bestehende Festlegungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, die sie im 

Rahmen ihrer bisherigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen zwar ebenfalls zu der erfor­

derlichen ex ante-Regulierung bei, dies jedoch nur in Teilbereichen und in Ergänzung der 

normativen Regulierung und damit nicht in dem von der Richtlinie geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgabem der normativen Regulierung würde daher zu 

beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen Rechtsunsicherhei­

ten für alle Marktbeteiligten führen . Auch dies wäre mit den genannten Richtlinienvorgaben 

und den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts schwerlich vereinbar. Beispielsweise 

dürfte eine derart unklare Rechtslage im Übergangszeitraum kaum Investitionsanreize set­

zen und Unsicherheiten für die unternehmerische Tätigkeit der regulierten Unternehmen 

und auch der sonstigen Marktteilnehmer auslösen . Für den Übergangszeitraum ist es daher 

sinnvoll und angebracht, stabile und berechenbare Verhältnisse zu gewährleisten. 

2. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 2 EnWG die zuständige Regulierungs­

behörde, soweit Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen betroffen sind, an deren 

Elektrizitätsversorgungsnetzen mindestens 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar an­

geschlossen sind oder deren Elektrizitätsversorgungsnetz über das Gebiet eines Landes 

hinausreicht. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 

EnWG. 

3. Ermächtigungsgrundlage 

Die Festlegung zur Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit 

Strom erfolgt auf Grundlage von § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 6 ARegV, § 4 Abs. 5 ARegV und 

§§ 18 bis 20 ARegV. 

III. 

Auf die Erlösobergrenze können gemäß § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vorgenom­

men werden, wenn Netzbetreiber hinsichtlic:h der Netzzuverlässigkeit von Kennzahlenvor­

gaben (Referenzwerten) abweichen. 
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1. Datengrundlage 

Zur Bestimmung des Qualitätselements Netzzuverlässigkeit Strom wurden die Daten aller 

Elektrizitätsverteilernetzbetreiber herangezogen. Ausgenommen wurden Betreiber ge­

schlossener Verteilernetze nach § 110 EnWG, Netzbetreiber, die in der dritten Regulie­

rungsperiode am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen sowie Netzbetrei­

ber, die nach § 1 Abs. 2 ARegV von der Anwendung der Anreizregulierungsverordnung 

ausgenommen sind . 

2. Datenplausibilisierung 

Die Bestimmung des Qualitätselements für die Netzzuverlässigkeit in Elektrizitätsverteiler­

netzen knüpft an die Definitionen der Allgemeinverfügung nach § 52 S. 5 EnWG vom 

22.02.2006 (Az. 605/8135) an und an die in diesem Zusammenhang durch die Elektrizitäts­

verteilernetzbetreiber vorgenommenen Datenmeldungen zu Versorgungsunterbrechungen . 

Dies ermöglicht die Bezugnahme auf die seit 2006 durch die Bundesnetzagentur erhobe­

nen Daten nach § 52 EnWG zur Unterbrechungsdauer und Unterbrechungshäufigkeit, die 

seitdem durch die Elektrizitätsverteilernetzbetreiber kontinuierlich erfasst werden und die­

sen auch vorliegen. Um das Verfahren zur Bestimmung des Qualitätselements möglichst 

transparent zu gestalten, wurden die Netzbetreiber mit der Festlegung über die Datenerhe­

bung zur Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom 

nach den§§ 19 und 20ARegVvom 03.03.2021 (Aktenzeichen BK8-21/001-A) aufgefordert, 

die Kennzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 zu melden. Die Daten aus den Kalen­

derjahren 2018 und 2019 standen zur Ermittlung der Qualitätselemente bereits zur Verfü­

gung, wurden durch die Bundesnetzagentur diversen Plausibilitätskontrollen unterzogen 

und den Netzbetreibern soweit möglich zur Verfügung gestellt. Die Netzbetreiber erhielten 

somit die Möglichkeit, ihre in der Vergangenheit gemeldeten Daten zu überprüfen und ge­

gebenenfalls Korrekturen im Rahmen der Datenerhebung zur Bestimmung des Q-Elemen­

tes vorzunehmen. 

Eine zeitliche Durchschnittsbildung der Struktur- und Zuverlässigkeitsdaten über drei Ka­

lenderjahre wird von der Beschlusskammer als methodisch zweckmäßig und notwendig 

bewertet. Die dadurch bedingte glättende Wirkung schützt die beteiligten Netzbetreiber vor 

dem Risiko, dass unvermeidbare Schwankungen der Zuverlässigkeitsdaten zu unverhält­

nismäßigen Absenkungen der Erlöse führen {vgl. Ausgangsgutachten, S. 25). Für eine 

Durchschnittsbildung über drei Kalenderjahre war es somit notwendig, neben den bereits 

vorliegenden Daten zu den Versorgungsunterbrechungen der Kalenderjahre 2018 und 
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2019, auch die zum Zeitpunkt der Datenerhebung relevanten Daten zu den Versorgungs­

unterbrechungen des Kalenderjahres 2020 zur Bestimmung des Qualitätselements 2022 

zu erheben. 

Zur Ermittlung der Durchschnittswerte werden nur die vorliegenden Netzstruktur- bzw. Zu­

verlässigkeitswerte und deren Anzahl berücksichtigt. Dies gilt auch, wenn Netzbetreiber 

Daten für weniger als drei Jahre zur Verfügung stellen konnten. Für fehlende Daten einzel­

ner Jahre wurden keine Nullwerte eingesetzt, da dies zu Verzerrungen der Referenzwerte 

und Qualitätselemente geführt hätte. 

Die Ermittlung der Durchschnittswerte folgte der Berechnungsvorschrift für das arithmeti­

sche Mittel: 

n 

x= ! .~ xi 
· n L 

i=l 

Dabei steht x für den Merkmalsträger (Netzstruktur- bzw. Zuverlässigkeitswert) und n für 

die Anzahl der Merkmalsträger. 

Zur Sicherstellung einer belastbaren Datengrundlage hat die Bundesnetzagentur <;Jie über­

mittelten Daten im gebotenen Umfang einer strukturierten, netzbetreiberindividuellen Plau­

sibilitätsprüfung unterzogen. So wurde etwa für jeden Netzbetreiber die Konsistenz der 

Strukturdaten anhand von Daten, die der Regulierungsbehörde aus anderen Verfahren vor,.. 

liegen, überprüft. Im Fall der Kennzahlen zur Netzzuverlässigkeit wurden diese den seiner­

zeit im Rahmen der Berichtpflichten nach § 52 EnWG vom Netzbetreiber an die Bundes­

netzagentur übermittelten Angaben gegenübergestellt. Kam es zu Abweichungen, wurde 

eine nähere Überprüfung durchgeführt. Zur näheren Überprüfung der Netzbetreiberanga­

ben zählten z. 8. die Einholung weiterer Auskünfte, Erläuterungen oder entsprechende 

Nachweise beim betroffenen Netzbetreiber. Darüber hinaus wurde eine Gesamtschau über 

alle zur Verfügung stehenden Daten der Ne1tzbetreiber durchgeführt. 

Insbesondere die Zuordnung zum Störungsanlass „höhere Gewalt" bedurfte einer ger,iauen 

Prüfung. Hierzu wurde regelmäßig jede einzelne gemeldete Versorgungsunterbrechung 

des Störungsanlasses „höhere Gewalt" entsprechend den Anforderungen der Allgemein­

verfügung nach § 52 S. 5 EnWG zu Vorgaben zur formellen Gestaltung des Berichts nach 

§ 52 S. 1 EnWG (605/8135) vom 22.02.2006 bzw. den Hinweisen zur Zuordnung von Ver­

sorgungsunterbrechungen zum Störungsanlass „höhere Gewalt" im Rahmen der Datener­

hebung zur Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom 

nach den §§ 19 und 20 ARegV (Stand Januar 2020) überprüft. Wurden die Anforderungen 
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nicht erfüllt, wurde der Netzbetreiber aufgefordert, seine Angaben entsprechend zu korri­

gieren. Zur Plausibilisierung dieser Störungskategorie wurden u. a. zusätzliche Informatio­

nen des Deutschen Wetterdienstes (Sturmauswertungen der Jahre 2018 bis 2020) und des 

Bundesamtes für Gewässerkunde bzw. der zuständigen Landesämter (Hochwasseraus­

wertungen der Jahre 2018 bis 2020) herangezogen. 

Jeder Netzbetreiber erhielt nach Abschluss der Datenplausibilisierung eine Datenquittung. 

Diese diente zur Information und abschließenden Überprüfung der zuletzt übermittelten Da­

ten. Die sich hieraus ergebende Datengrundlage wurde zur Berechnung der Qualitätsele­

mente herangezogen. 

3. Methodik 

Die Ermittlung der Kennzahlenwerte, der Referenzfunktion, des Monetarisierungsfaktors 

und in der Folge die Berechnung der Qualitätselemente wird durch die Festlegung über die 

nähere Ausgestaltung und das Verfahren zur Bestimmung des Qualitätselementes hinsicht­

lich der Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsv1erteilernetze nach den §§ 19 und 20 ARegV für 

die Jahre 2021 bis 2023 Methodikbeschluss (Az. BK8-20/00003-A (Bund)) vom 02.12.2020 

bestimmt. 

Die Bundesnetzagentur hat zum Zwecke der Referenzwertermittlung Auswertungen vorge­

nommen, die im BericHt zur Bestimmung der Qualitätselemente 2021 bis 2023 (Anlage 1 

zum Methodikbeschluss (Az. BK8-20/00003-A (Bund)) dokumentiert werden. Der Bericht 

und der Methodikbeschluss sind veröffentlicht unter http://www.bundesnetzagentur.de -7 

Beschlusskammern -7 Beschlusskammer 8 -7 Erlösobergrenzen -7 Qualitätselement. 

4. Referenzwertermittlung 

In der Mittelspannung weist der Strukturparameter Lastdichte einen hinreichend belastba­

ren Zusammenhang mit der Zuverlässigkeitskennzahl ASIDI auf und ist von den untersuch­

ten Parametern auch am besten geeignet, !gebietsstrukturelle Unterschiede bei der Refe­

renzwertermittlung für das Qualitätselement abzubilden (siehe Anlage 1 zum Methodikbe­

schluss BK8-20/00003-A (Bund)). 

Auf Grundlage der Daten der Kalenderjahre 2018, 2019 und 2020 wurden für das Qualität­

selement des Kalenderjahres 2022 die nachstehenden Werte für die Regressionskostanten 

für die verwendete Regressionsfunktion ermittelt: 

b 29~0585 
y = f(x) = a +---c = 4,2550 + 08061X X' 
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Der Regressionskoeffizient c liegt hierbei im Optimum bei 0,8061 und somit innerhalb der 

bislang aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht als plausibel diskutierten Bandbreite von 0,5 

bis 1 . Zur Bestimmung der optimalen Regre!ssionskonstanten c wurde das Bestimmtheits­

maß R2 maximiert. Das Bestimmtheitsmaß beschreibt den Anteil der Streuung innerhalb 

der Netzzuverlässigkeit (y-Variable), der durch Regressionsfunktion erklärt werden kann 

und beträgt R2 =0,539. Zur Beurteilung der Schätzergebnisse ist eine Gesamtschau unter 

Berücksichtigung des Regressionskoeffizienten c und des Bestimmtheitsmaßes R2 erfor­

derlich. Insofern beschreibt der Strukturparameter Lastdichte weiterhin hinreichend belast­

bar die Netzzuverlässigkeit in der Mittelspannung. Die Bestimmung des Referenzwertes auf 

Grundlage der Daten der Kalenderjahre 20'18, 2019 und 2020 ergibt sich aus Anlage 2 zu 

dieser Festlegung. 

Demgegenüber konnte für die Niederspannung kein hinreichend belastbarer Zusammen­

hang zwischen dem SAIDI und einem der untersuchten Strukturparameter im Hinblick auf 

die Berücksichtigung gebietsstruktureller Unterschiede festgestellt werden. Insofern wird 

der Referenzwert in der Niederspannungsebene als mit der Anzahl der Letztverbraucher 

gewichteter Mittelwert der SAIDl-Kennzahlen ermittelt (siehe Anlage 1 zum Methodikbe­

schluss Az. BK8-20/00003-A (Bund)). Auf die~ser Basis wurde ein einheitlicher Referenzwert 

in Höhe von 3,98 min/a für die Niederspannung bestimmt. Dieser Wert ergibt sich aufgrund 

der Daten aus den Kalenderjahren 2018, 2019 und 2020, entsprechend der in Tenor-Nr. 8 

angegeben Berechnungsformel. 

5. Monetarisierungsfaktor 

Der Monetarisierungsfaktor wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Berechnung aktuellsten 

Daten der öffentlichen Statistik ermittelt und repräsentiert die gegenwertige Entwicklung 

bezüglich des Elektrizitätsverbrauchs, der IBruttowertschöpfung sowie der Gesamtlöhne. 

Sowohl bei der Bruttowertschöpfung als auch hinsichtlich der Gesamtlöhne ist gegenüber 

den vorausgegangenen Festlegungen ein Anstieg der Werte festzustellen, der einen Mo­

netarisierungsfaktor von nunmehr 0,25 €/min/LV/a begründet. 

Die Bestimmung des Monetarisierungsfaktors ergibt sich aus Anlage 2. 

6. Kappungsgrenze 

Es ist eine Kappung von 4 % anzuwenden, da somit d.ie Abweichung von der angestrebten 

Erlösneutralität minimiert wird. 
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7. Netzübergänge 

Der für 2022 ermittelte Zu- oder Abschlag bzw. Anteile davon können im Wege des Verfah­

rens nach § 26 ARegV übertragen werden. 

IV. 

Im Folgenden wird das netzbetreiberindividuelle O,ualitätselement für das Kalenderjahr 

2022 dargestellt. Die Berechnung des Qualitätselements erfolgte mit ungerundeten Werten. 

In Anlage 1 sind die Ergebnisse jedoch mit 9erundeten Werten ausgewiesen. 

1. Ermittelte Kennzahlen 

Zur Berechnung des Qualitätselements ist für den Netzbetreiber aus den Kalenderjahren 

2018 bis 2020 im Mittel ein SAIDI in Höh1::i von - und ein ASIDI in Höhe von 

- herangezogen worden (Anlage 1 ). 

2. Ermittelter Referenzwert 

a) Mittelspannung 

In die Regressionsberechnung ist eine Lastdichte des Netzbetreibers von - pro 

km2 (Anlage 1) eingegangen. 

Auf dieser Grundlage wurde für den Netzbetreiber in der Mittelspannungsebene ein Refe­

renzwert von - ermittelt (Anlage 1) . 

b) Niederspannung 

Der Referenzwert in der Niederspannungsebene wurde auf Basis einer einfachen, mit der 

Anzahl der jeweiligen Letztverbraucher gewichteten Mittelwertbildung ermittelt. Der Refe­

renzwert der Niederspannungsebene liegt bei ­

3. Ermittelter Bonus/Malus 

Der Bonus bzw. Malus wird unter Anwendung folgender Formel ermittelt: 

_ [( (Ref) ) (MS+NS) ( (Ref) ) (NS)]Bonusind / Ma lusind - Yind -AS!Dlind · LVind + Y - SA!Dlind · Lltind · m 

Für die Mittelspannungsebene ergibt sich somit ein Dabei 

wurden für die Mittelspannungsebene folgende Daten zur Grunde gelegt: 
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• 	 (Re!)
Yind 

• 	 ASIDl;nd 

-
• 	 Mittelwert der Anzahl der Letztverbraucher (inkl. aller nachgelagerten eigenen Netz­

und Umspannebenen) der Kalenderjahre 2018 bis 2020: 

Für die Niederspannungsebene ergibt sich somit ein 

Dabei wurden für die Niederspannungsebene folgende Daten zur Grunde gelegt: 

• 	 y(Ref) 3,98 min/a 

• 	 SAID/;nd 

• 	 Mittelwert der Anzahl der Letztverbraucher der Kalenderjahre 2018 bis 2020: 

• 	 m 0,25 €/a/min/LV 

Für die Nieder- und Mittelspannungsebene ermittelt sich demnach insgesamt ein 

Das Qualitätselement nimmt den von einer Versorgungsunterbrechung betroffen Kunden 

und dessen Zahlungsbereitschaft für ein bestimmtes Qualitätsniveau in den Blick. Für die 

Bemessung des Bonus/Malus sind sämtliche direkt angeschlossener Letztverbraucher zu 

berücksichtigen. Dies gilt auch für die Letztverbraucher, die in der Sammelschiene der 

HS/MS-Umspannebene angeschlossen sind, da diese entsprechend den Vorgaben zur Da­

tenerhebung nach § 52 EnWG der Mittelspannung zuzurechnen sind. Da bei der Berech­

nung des Bonus/Malus in der Mittelspannung zudem sämtliche Letztverbraucher nachge­

lagerter Spannungsebenen berücksichtigt werden, ist der Anteil der an der Sammelschiene 

HS/MS angeschlossenen Letztverbraucher sehr gering. 

4. Kappungsgrenze 

Mit dem ausgewählten Modell und einer Kappung von 4 % der Erlösobergrenze des Kalen­

derjahres 2020 ergibt sich die minimale Abweichung von der Erlösneutralität in Höhe von 

- Bei jeder anderen Kappungsgrenze war die Abweichung von der angestrebten 

Erlösneutralität größer. 

Der Netzbetreiber ist von der Kappung nicht betroffen. 

­

­

­
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5. Anpassung der Erlösobergrenzen 

Die Erlösobergrenze 2022 ist um folgende Beträge zu ­

ERLÖSOBERGRENZEN­

ANPASSUNG 

DES KALENDERJAHRES 

2022 

V. 

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG eq~eht ein gesonderter Bescheid. 

VI. 

Die beigefügten Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

• 	 Anlage 1: Übersicht der Daten des l\letzbetreibers zur Bestimmung des Qualitäts­

elements. 

• 	 Anlage 2: Bestimmung des Referenzwertes und des Monetarisierungsfaktors. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erho­

ben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 

53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht.. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Bt::ischwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­

hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende VVirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourw1eg "' 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

Albrecht 
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1 Abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der Kostenanteile der HöS, HöS/HS, HS und 

HS/MS. 

2 Berücksichtigt die Letztverbraucher der MS/NS sowie der NS. 

3 Vor Kappung. 


Anlage 1 

Datenblatt zum Qualitätselement hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit 

Strom 2022 

Referenzwert 3,9786 min/a 

Anteil Qualitätselem~nt3 44. 726,91 €/a 

Name des Netzbetreibers Oberhausener Netzgesellschaft mbH 

Betriebsnummer 10003047 

Netznummer 1 

Monetarisierungsfaktor ( m) 0,25 €/a/min/LV 

Relevante Erlösobergrenze 1 22.800.312, 19 € 

1 Allgemeine Informationen 

2 Daten der Niederspannung 

2.1 Anzahl der an die eigene Niederspannung angeschlossenen Letztverbraucher 

Jahr 2018 2019 . 2020 

Anzahl NS 138.428 138.914 138.884 

Anzahl MS/NS 183 173 164 

Arithmetischer Mittelwert2 138.915,3333 

2.2 Zuverlässigkeitskennzahl der Niederspannung System Average Interruption Duration 

Index (SAIDI) [min/aJ . 

Jahr 2018 2019 2020 

SAIDI 2,1043 2,5087 3,4590 

Arithmetischer Mittelwert 2,6907 
-

2.3 Ergebnisse Niederspannung 



Anlage 1 Oberhausener Netzgesellschaft mbH 
(1000304_7) 

3 Daten der Mittelspannung 

3.1 	 Anzahl der an die eigene Nieder- und Mittelspannung angeschlossenen Letztverbrau­

cher 

Jahr 2018 2019 2020 

Anzahl MS 369 348 317 

Anzahl HS/MS 9 7 6 

Arithmetischer Mittelwert4 139.267,3333 

3.2 Zuverlässigkeitskennzahl der Mittelspannung Average System Interruption Duration In­

dex (ASIDI) [min/a] 

Jahr 2018 2019 2020 

ASIDI 5,9605 8,3710 7,7251 

Arithmetischer Mittelwert 7,3522 

3.3 Zeitgleiche Jahreshöchstlast korrigiert um die Entnahmen der auf gleicher Spannungs­

ebene angeschlossenen Netzbetreiber [kW] 

Jahr 2018 2019 2020 

Jahreshöchstlast 127.106,59 122.559,28 121.237,45 

3.4 Geografische Fläche [km2
] 

Jahr 2018 2019 2020 

Geografische Fläche 
-

77,00 77,00 77,00 

3.5 Lastdichte [kW/km2] 

1 Arithmetischer Mittelwert 	 , 1.605,6421 

3.6 	 Ergebnisse Mittelspannung 

Individueller Referenzwert 5,0263 min/a 

-80.981,83 €/a Anteil Qualitätselement5 

4 Berücksichtigt die Letztverbraucher der HS/MS, MS, MS/NS und NS. 
5 Vor Kappung. 
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Anlage 1 Oberhausener Netzgesellschaft mbH 
(10003047) 

4 Gesamtergebnis 

Kappungsgrenze 

Anteil des Qualitätselements an der rele­

vanten Erlösobergrenze 

Qualitätselement aus Nieder- und Mit­

telspannung6 

4% 

-0, 1590 % 

-36.254,92 €/a 

5 Sonstiges - Bemessungsscheinleistung 

Auf Wunsch der Netzbetreiber wird die Summe der Bemessungsscheinleistung [MVA] ange­

geben. Der Summenwert setzt sich zusammen aus der Bemessungsscheinleistung der Orts­

netztransformatoren und der Bemessungsscheinleistung de~ Letztverbrauchertransformato­

ren. Die Bemessungsscheinleistung wurde zur Ermittlung der ASIDl-Werte verwendet. 

2018 2019 2020Jahr 

487,00 MVA Bemessungsscheinleistung 499,00 MVA 487,00 MVA 

6 Nach Kappung. 
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